
I

Workshop 

SAP prüfen – prüfen der Einhaltung einer Betriebsve reinbarung 

beim SAP Workshop in Berlin 2010

TBS.Michler@t-online.de

Uli.Flake@tbs-hessen.de



II

Überprüfen einer Betriebsvereinbarung zu SAP
Muster - Betriebsvereinbarung
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zwischen

der International AG .....

und 

dem Gesamtbetriebsrat

1 Ziele
Die Personalwirtschaft in der International AG   soll an allen Standorten  mittels SAP HR erfolgen. Daher 
muss in Deutschland von der bestehenden AltPerso-Anwendung auf die neue SAP HR-Anwendung 
umgestellt werden. Die Einführung von SAP HR wird in mehreren Stufen erfolgen. Die Anwendung für 
Deutschland gilt als Pilotanwendung. 

Für die Beschäftigten soll zunächst die Transparenz ihrer Gehaltsabrechnung, später auch die der 
Stellenbesetzung und persönlichen Entwicklungsmöglichkeit im Konzern verbessert werden. Für die 
Personalabteilungen in Deutschland sollen die Abläufe und Informationslage zur Personalwirtschaft 
verbessert werden.

Eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle wird nicht eingerichtet.

Gesamtbetriebsrat und Vorstand sind sich darin einig, dass diese Vereinheitlichung der Software zur 
Personalwirtschaft keine Nachteile für Beschäftigte in Deutschland haben darf und wird.

2 Zweck der Anwendung
SAP-HR wird  zum Zwecke der Entgeldabrechnung, unter Einhaltung vertraglicher, tariflicher und gesetzlicher 
Regelungen einschließlich der entgeltrelevanten Bewertung der Zeitereignisse sowie zur Pflege der 
Personalstammdaten und der konzernweiten Abbildung der Organisationseinheiten eingeführt und genutzt. 

Die produktive Nutzung der oben genannten Prozesse mittels SAP-HR darf für Deutschland erst dann 
erfolgen wenn:

alle Testläufe in SAP HR für die Vertragsparteien übereinstimmend zufrieden stellend verlaufen sind. 

Die Qualität der Entgeldabrechnung muss durch Parallelläufe abgesichert sein.

 Darüber hinaus kann der Betriebsrat gezielte Abrechnungen aus beiden Anwendungen zum Vergleich 
abfordern. 

3 Geltungsbereich
Diese Gesamtbetriebsvereinbarung gilt für alle Gesellschaften die dem vzk-Kreis der International AG  
angehören und persönlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Gesellschaften, soweit sie nicht 
leitende Angestellte im Sinne von §5 Abs 3 BetrVG sind.

Die hier vereinbarten Regelungen für die Nutzung von SAP HR verstehen sich als Ergänzung und 
Spezialisierung der bereits in der  GBV SAP (in ihrer jeweils gültigen Fassung)  geregelten Sachverhalte. 

Einsatzbereich und Komponenten der SAP HR Anwendung
Der Einsatzbereich von SAP HR umfasst die Personaldaten und Abrechnungsdaten aller Beschäftigten im 
Geltungsbereich dieser Vereinbarung. 

Es werden die Komponenten Organisationsmanagement (OM: Abbildung der Organisationsstruktur und 
Stellenpläne), Abrechnung (PY: Personalabrechnung für die Abwicklung aller Gehaltsabrechnungsprozesse), 
Personalverwaltung (PA: Einstellung, Versetzung, Umgruppierung) und Zeitwirtschaft (TM[2]) eingeführt.

Der aktuelle Umfang der Komponenten, die Produktbezeichnung und der Releasestand sowie die 
umgesetzten Erweiterungen werden in der Anlage 1  fortlaufend dokumentierts. 
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Die zur Nutzung der Anwendung SAP HR benötigte und zur Verfügung stehende Hardware (z.B. Server, 
Client) wird aus dem Konfigurationsplan (insbesondere Standorte der Hardware und zugriffsberechtigten 
Funktionsträger / Abteilungen) ersichtlich (Anlage 1 ).

4 Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen 
Mittels der Datenschutzmechanismen der SAP HR-Software werden die Zugriffsrechte auf die Personaldaten 
so gestaltet, dass die Nutzer jeweils ausschließlich auf die Daten im Generellen wie im Detail im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeit zugreifen können. Die generell im Betrieb geltenden Prozesse zum 
Datenschutz gemäß BDSG und die lokal zu gestaltenden Datenschutzmaßnahmen sind in der Anlage 6 
Datenschutzhandbuch dokumentiert. Die Dokumentation muss bis spätestens 31.12.2006 erfolgt sein.

Alle Personen, die mit Personaldaten arbeiten oder Listen aus der SAP HR Anwendung zur Kenntnis 
bekommen, sind auf das Datengeheimnis gemäß BDSG verpflichtet. Anlage 2  dokumentiert die 
Datenschutzverpflichtung.

5 Zuständigkeiten bzgl. SAP HR
Die Anwendung SAP HR wird je nach Aspekt von unterschiedlichen Abteilungen im weltweiten International 
AG Konzern betreut. Die aktuellen Zuständigkeiten sind in der Anlage 12  dokumentiert.

6 Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung der 
Personalstammdaten

Für die Verarbeitung personenbezogener wie personenbeziehbarer Daten in der SAP HR-Anwendung 
unabhängig vom Ort der Verarbeitung, Speicherung oder Pflege gelten die Grundsätze des BDSG, 
insbesondere die Zweckbindung, Transparenz und Verhältnismäßigkeit, Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit („So wenig wie möglich und so viel wie absolut notwendig“). Im Rahmen der Vorabprüfung 
durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der International AG Deutschland wurde dies geprüft. Diese 
Prüfung wird bei jeder Änderung des Datenumfangs sowie im Rahmen der regelmäßigen jährlichen Prüfung 
wiederholt. 

Für die Personaldatenverarbeitung der in Anlage 3 aufgeführten Gesellschaften der International AG  wird ein 
zentrales SAP HR-System betrieben. 

Alle Personaldaten werden in einem Mandanten (weltweit eine Datenbank) verarbeitet.  

6a Umfang der verarbeiteten Personalstammdaten
Die erhobenen und in der SAP HR-Anwendung verarbeiteten personenbezogenen und personenbeziehbaren 
Beschäftigtendaten sind in Anlage 4  „Liste der personenbezogenen Daten (Infotypen)“ abschließend 
benannt.

Neue Datenfelder dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des GBR aufgenommen werden, sofern sie nicht

* für die Funktionsfähigkeit des Systems erforderlich oder

* aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Anforderungen aufzunehmen sind.

Über diese Änderungen, inkl. Aktualisierungen ist der GBR unverzüglich und vor Umsetzung zu informieren. 

Es werden in den vorgelagerten Systemen (Entwicklungs- und Testsystem) zur Wahrung des Datenschutzes 
ausschließlich anonymisierte Daten verwendet.

Grundsätzlich werden alle Personaldaten als von „besondere Art“ im Sinne des BDSG klassifiziert und 
entsprechend vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Werden Infotypen oder deren Datenfeldinhalte ohne Zweckbestimmung gepflegt oder ist der Zweck ihrer 
Verarbeitung und Speicherung erfüllt, sind diese unverzüglich zu löschen. Entsprechendes gilt nach 
Erledigung ihres Zwecks. 

6b Übermittlung von Daten 
Die in SAP-HR entstehenden Finanzdaten werden an das SAP Modul FI übergeben. Von HR werden 
ausschließlich summierte Finanzdaten an FI übergeben. Eine Auswertung auf Einzelpersonen im FI[3] dürfen 
nicht durchgeführt werden.
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Ferner werden aus HR Daten an die Informationsplattform: „my Info“ übertragen (siehe Anlage 5 ).

Dort wo die Zeiterfassung über das Zeitsystem erfolgt werden abrechnungsrelevante summierte Zeiten an 
SAP TM übergeben.

Anlage 4  dokumentiert einerseits die Infotypen und andererseits welcher Infotyp wann, wie oft[4], zu 
welchem Zweck und an wen übertragen wird. Eine darüber hinaus gehende Übermittlung von Personaldaten 
findet nicht statt. 

Zur Erweiterung des Schnittstellenkataloges ist die Zustimmung des GBRs erforderlich. 

6c Archivierung der Personaldaten
Das Verfahren der Archivierung der Personaldaten und deren Umfang werden in Abstimmung mit dem GBR 
erarbeitet. Ein Jahr nach in Betriebnahme der SAP HR-Anwendung legt der AG einen Entwurf vor. Das 
Archivierungskonzept wird nach Fertigstellung als Anlage 6  ergänzt.

6d Erfassung von Zeitdaten
Die Erfassung von Zeitdaten erfolgt vor Ort durch die verantwortlichen Zeitbeauftragten. Der Prozess 
Zeitdatenerfassung ist in der Anlage 13  dokumentiert. 

7 Berechtigungskonzept
Die in SAP HR aufgabenbezogenen definierten Rollen und Benutzergruppen werden im Rahmen des 
Berechtigungskonzepts in Anlage 7  dokumentiert. Die Rechte der Rollen sind aufgabenspezifisch 
zugeschnitten. Für die Gestaltung des Berechtigungskonzepts wird mit dem Profilgenerator gearbeitet. 

Das Berechtigungskonzept weist den Benutzern gemäß ihrer Rolle auch das rollenspezifische Menü zu. 

Eine manuelle Zuordnung von Berechtigungen an einen Benutzer neben der Rollenzuordnung ist nur mit 
Zustimmung des GBR möglich.

Das Verfahren zur Einrichtung von Benutzern, Rollen und der Zuordnung zwischen diesen ist in Anlage 8 
dokumentiert. 

Für die generelle Gestaltung der Rollen und ihrer Zugriffsmöglichkeiten in der SAP-Anwendung ist die 
Zustimmung des GBRs erforderlich.  Der GBR kann hierzu jederzeit Informationen in der Abteilung 
Personalwesen abrufen.  

Der Arbeitgeber hält hierzu eine aktuelle Version des Berechtigungskonzepts vor, wobei die Aktualisierungen 
im Vergleich zur bereits abgestimmten Version erkennbar sind[5]. 

8 Auswertungen
Alle Auswertungen, die mittels der SAP HR Anwendung für die International AG  oder Dritte erstellt werden 
kann der Gesamtbetriebsrat zusammen mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Personalwesens 
jederzeit am System ansehen und sich erläutern lassen. 

Auswertungen mit Personenbezug, die über den gesetzlich zulässigen Rahmen hinausgehen sind 
unzulässig. Daten, die grundsätzlich nicht ausgewertet werden dürfen, sind in der Anlage 4  besonders 
gekennzeichnet. 

Sofern es einem Nutzer möglich ist, personenbezogene oder –beziehbare Daten mittels Download aus SAP 
HR heraus in andere Anwendungen hinein zu exportieren, ist es ihm/ihr untersagt diese Daten mit anderen 
Daten zur weiteren Verarbeitung zu kombinieren. Grundsätzlich dürfen Daten aus der SAP HR-Anwendung 
außerhalb von SAP HR ausschließlich im Sinne der vereinbarten Zweckbindung verarbeitet werden.

Mit der Programmierung (z.B. mittels Ad-hoc Query) von Auswertungen ist ausschließlich die Abteilung 
Personalwesen  befasst. Der Gesamtbetriebsrat kann sich hierzu jederzeit vor Ort informieren.

9 Änderungen und Erweiterungen der SAP HR-Anwendung
Die Einspielung von SAP-Patches oder ein Releasewechsel, sowie Änderungen des Nutzungs- oder 
Datenumfanges erfolgen gemäß Verfahren (Anlage 9 ) und nach Zustimmung des GBR.

Die Übernahme einer Änderung in die produktive HR-Anwendung erfolgt nach der Aktualisierung der Anlagen 
und deren Abnahme durch den GBR. 
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10 Rechte des Gesamtbetriebsrats
Gemäß GBV SAP R/3 erhalten zwei vom GBR benannte Personen lesenden Zugriff auf die SAP HR-
Anwendung. Sie erhalten darüber hinaus die Berechtigung, auf das Auditinformationssystem (oder einen 
Nachfolger dieser Funktion) zuzugreifen, um jederzeit Kontrollen bzgl. der Einhaltung dieser 
Betriebsvereinbarung und des Berechtigungskonzepts durchführen zu können. 

Beide Personen müssen ausreichend für ihre Aufgabenstellung qualifiziert sein. Ist diese Qualifizierung noch 
nicht vorhanden, können sie diese zeitnah erwerben.

Der GBR kann einmal jährlich auch unter Verwendung softwaretechnischer Hilfsmittel die Einhaltung der 
Betriebsvereinbarung überprüfen. Hierzu kann er Sachverständigentätigkeit gem. BetrVG in Anspruch 
nehmen. Darüber hinaus muss eine Absprache mit der Geschäftsführung getroffen werden.

Etwa bestehende Dienstleistungsverträge mit Dritten rund um den Betrieb, die Nutzung oder 
Weiterentwicklung von SAP HR liegen zur Einsicht für den GBR im Bereich Personalwesen vor.

11 Datenschutz bei Dritten
Die Regelungen dieser Betriebsvereinbarung sind für etwaige Dienstleister und dessen Subunternehmen 
verbindlich. Die International AG  kontrolliert Dienstleister diesbzgl. regelmäßig. 

Die Dienstleister müssen die International AG über jeden Vorfall in Bezug auf die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten der Beschäftigten unverzüglich benachrichtigen, der gegen 
geltende Rechtsvorschriften, Verträge oder diese Vereinbarung verstößt, unabhängig vom Bestehen eines 
etwaigen Schadens oder Verschuldens. Gleiches gilt für Auskunftsersuchen seitens Dritter, insbesondere 
seitens einer Behörde. 

Soweit Mitarbeiter/Innen der International AG befürchten, dass es durch einen Dienstleister zu einer 
Verletzung ihrer Rechte kommt können sie sich jederzeit an eine Partei dieser Vereinbarung oder an den 
bDSB wenden. Diese werden der Beschwerde unverzüglich nachgehen, indem sie den Sachverhalt aufklären 
und prüfen, ob eine Verletzung von Arbeitnehmer- oder Persönlichkeitsrechten vorliegt. Eine Beschwerde ist 
vertraulich zu behandeln, soweit nicht der Beschwerdeführer ausdrücklich auf die Vertraulichkeit verzichtet 
hat.

12 Qualifizierung zum Datenschutz
Ziel der Vertragsparteien ist es einen verantwortungsvollen und im Rahmen der Gesetzgebung einwandfreien 
Umgang mit personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

Hierzu ist es erforderlich, dass die Nutzer der SAP HR Anwendung im ausreichenden Maße zum Thema 
Datenschutz und Datensicherheit und insbesondere über die konkreten Risiken und Gefahren bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten im R/3 System informiert und über die R/3-spezifischen 
Datenschutz- und Datensicherheitsmechanismen des SAP-Systems geschult werden. 

Der bDSB wird daher in Abstimmung mit dem GBR regelmäßig geeignete Schulungseinheiten organisieren 
und entweder selbst oder durch andere Trainer durchführen lassen.

Darauf aufbauend werden Schulungseinheiten bzgl. Änderungen, die sich aus technischen Belangen (z.B. 
Versionswechsel) oder Novellierung der Gesetze/Tarife ergeben, angeboten. Mitarbeiter die eine 
Verpflichtungserklärung unterschreiben, haben eine entsprechende Qualifizierungsmaßnahme besucht.

Eine entsprechende Qualifizierung wird auch von dem Personal eines Dienstleisters erwartet.

13 Rechte der Beschäftigten
Einmalig (spätestens 2 Monate nach Unterzeichnung dieser GBV) erhält jeder Beschäftigte zusammen mit 
seiner Gehaltsabrechnung einen kompletten und allgemein verständliche Informationen (Anlage 10 ) über Art, 
Umfang und Dauer der über sie/ihn in der SAP HR-Anwendung verarbeiteten Daten und deren 
Zweckbestimmung. Begründete Beanstandungen im Stammdatensatz werden von den Verantwortlichen 
umgehend korrigiert.

Das Mitarbeiterinneninformationsblatt (Anlage 10 ).erhalten auch neu eingestellte Beschäftigte mit ihrer 
ersten Gehaltsabrechnung. Ferner können alle Beschäftigten jederzeit gemäß BDSG von ihrem 
Auskunftsrecht gebrauch machen. 
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Im Rahmen der Weiterentwicklung der SAP HR-Anwendung wird allen Beschäftigten die Möglichkeit gegeben 
vom eigenen PC-Arbeitsplatz oder von einem allgemeinzugänglichen PC aus auf das Portal „My Info“ im 
Intranet zuzugreifen. Der Umfang von „My Info“ ist in der Anlage 5  dargestellt.

Jedem Beschäftigten steht ein Ansprechpartner für alle Fragen bezüglich der Gehaltsabrechnung vor Ort zur 
Verfügung. Berechnung und Zusammensetzung des Arbeitsentgeltes sowie aller dazugehörenden Daten wie 
z.B. Urlaubstage, Prämien, Überstunden, Zulagen etc. müssen aus der Gehaltsabrechnung allgemein 
verständlich und eindeutig hervorgehen. (Muster s. Anlage 11 ).

Informationen, die auf Grund unzulässiger Auswertungen über die SAP HR-Anwendung erzeugt wurden, 
dürfen nicht vom AG verwendet, gespeichert oder weiterverarbeitet werden und haben keine 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen für den betroffenen Beschäftigten zur Folge. 

14 Schlußbestimmungen
Alle Anlagen zu dieser Betriebsvereinbarung sind mitbestimmungspflichtig.

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame 
Bestimmung durch eine ihr inhaltlich möglichst entsprechende Bestimmung zu ersetzen.

Sollte der Gesamtbetriebsrat zu der Einschätzung gelangen, dass durch Einführung von SAP HR Nachteile 
für Beschäftigte entstanden sind, werden der Gesamtbetriebsrat und dem Vorstand unmittelbar 
Verhandlungen zu einem Nachteilsausgleich aufnehmen. Der Betriebsrat kann sich hierzu bei Bedarf 
externer Zuarbeit durch Sachverständige  bedienen.

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende  
gekündigt werden.

In diesem Falle wirkt sie bis zum Abschluß einer neuen Gesamtbetriebsvereinbarung nach. Die 
Verhandlungen bzgl. einer neuen Vereinbarung sind unverzüglich nach Zugang der Kündigung aufzunehmen.

Binnen 3 Monaten nach Unterzeichnung dieser GBV nehmen die Vertragsparteien die Verhandlungen  bzgl. 
des SAP Berichtsmoduls BW (Business-Information-Warehouse) auf. Ferner wird bzgl. der 
Nutzungsbedingungen für die computer- und/oder internetbasierten betrieblichen 
Weiterbildungsmöglichkeiten bis Ende 2006 eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen.

Das Sicherheitskonzept für SAP-Anwendungen wird im Zusammenhang mit dem International AGWay 
entwickelt und soll weltweit maßgeblich werden. Für die betriebsspezifische Umsetzung in Deutschland 
nehmen AG und GBR unmittelbar nach Vorlage des ersten Entwurf Verhandlungen, insbesondere bzgl. der 
zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle geeigneten Funktionen und Verfahrensvorschriften Verhandlungen 
auf. Ergebnis dieser Verhandlung soll eine pragmatische Regelung sein.
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Workshop Thomas Michler, Uli Flake, Auswertungen 
Vom 29.10.2010 

Ich will wissen, welche Mandanten installiert sind.  
 
 

 
 
 

 
 
Diese Sicht sagt nur, was installiert ist! 
 



 

Welche Mandanten gibt es im System? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Ist ein Mandant geschützt? 
 

 
 



Infotypen welche gibt es – via PA20 
 

 
 
Werksarzt Daten – entspricht das der Betriebsvereinbarung und wird der § 213 BGB 
damit verletzt? 
 
 
 
 



Wer hat Downloadberechtigungen? 
 
 
 

 
 
 
Downloadberechtigungen 
 



Welche Benutzer gibt es? 
 

 
 
Die Liste der Benutzer  
 


